
 

 

 

Sprachmittlung als Leistung ins SGB V aufnehmen 
Für fremdsprachige Patient*innen den Zugang zur Gesundheitsversorgung verbessern 

Für fremdsprachige Patient*innen, die sich noch keine ausreichenden Deutschkenntnisse aneignen 
konnten, muss die Sprachmittlung bei der medizinischen, psychotherapeutischen und psychosozialen 
Versorgung sichergestellt sein. Eine erfolgreiche Behandlung basiert auf verständlicher Aufklärung und 
Diagnostik1. Sprachmittlung stellt sicher, dass der Behandlungserfolg erzielt wird,2 und hilft, langfristig 
Behandlungskosten zu reduzieren3. 

Die Sprachmittlung für fremdsprachige Patient*innen muss – analog zum Gebärdendolmetschen für 
Gehörlose – im Rahmen der Gesundheitsversorgung als Leistung im SGB V geregelt werden.  

Ein gesetzlicher Anspruch auf professionelle Sprachmittlung im SGB V gewährleistet: 

 den flächendeckenden Zugang zu Aufklärung und Wahrnehmung von medizinischer und psy-
chotherapeutischer Behandlung für fremdsprachige Menschen mit unzureichenden Deutsch-
kenntnissen; 

 Teilhabe- und Mitbestimmungsrechte sowie aktives Mitwirken der fremdsprachigen Pati-
ent*innen im Rahmen ihrer Gesundheitsversorgung; 

 die Verringerung von Chronifizierung von Erkrankungen, Fehlinformation, Fehldiagnosen und 
Fehlversorgung aufgrund von Sprachbarrieren oder Übersetzungsfehlern1 und eine Reduzie-
rung der Behandlungskosten durch zeitnahe und zielgerichtete Versorgung infolge der ver-
besserten Verständigung; 

 die Integration in die Gesellschaft, da insbesondere psychische Erkrankungen das Erlernen 
von deutschen Sprachkenntnissen erschweren; 

 Handlungs- und Rechtssicherheit für behandelnde Ärzt*innen und Psychotherapeut*innen in 
Bezug auf das Hinzuziehen und die Finanzierung der Sprachmittlung. 

Fehlende Sprachmittlung in der Gesundheitsversorgung 

Vor allem für Geflüchtete scheitert der Zugang zu gesundheitlicher Versorgung maßgeblich an fehlen-
der Sprachmittlung. Muttersprachliche Verständigungsmöglichkeiten oder professionelle Sprachmitt-
lung finden meistens nicht statt4. Laiendolmetscher*innen fehlt teilweise die notwendige Sensibilität 
oder das Fachvokabular. In der Folge kommt es durch Sprachbarrieren oder Übersetzungsfehler häufig 
zu schlechteren Behandlungsergebnissen, die vermeidbar sind. 

Analoge Regelung zum Gebärdendolmetschen bei Gehörlosen 

Hör- oder sprachbehinderte Menschen haben einen gesetzlichen Anspruch auf Sprachmittlung, um 
Versorgungsmöglichkeiten wahrnehmen zu können. Eine analoge Anwendung für die Kosten einer 
fremdsprachigen Übersetzung ist sachgerecht und notwendig, auch weil derzeit keine anderen geeig-
neten Maßnahmen verfügbar sind, die fremdsprachigen Patient*innen flächendeckend einheitlich ei-
nen Zugang zur Gesundheitsversorgung ermöglichen und die Finanzierung sichern. 

Lösungsansätze und Modelle guter Praxis 

Lokale Sprachmittlungsinitiativen verdeutlichen die ungedeckten Bedarfe an qualifizierter Sprachmitt-
lung und die ungenügende Gesetzeslage zur Refinanzierung der Kosten. Die Angebote sind jedoch 
meist kostenpflichtig, haben begrenzte Kapazitäten oder die Qualifizierung der Sprachmittler*innen 
ist uneinheitlich. Über Sprachmittlungspools in Bremen und Hamburg kann die Sprachmittlung und 
deren Finanzierung gesichert werden. Die Schulung und Supervision der Sprachmittelnden sowie der 
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Wissenstransfer für Ärzt*innen und Psychotherapeut*innen wird gebündelt durch einen Träger umge-
setzt. Die regionalen Lösungen können jedoch nur Übergangslösungen sein und stellen einen bundes-
weiten Zugang zu qualitätsgesicherter Sprachmittlung nicht sicher.  
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